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Hinweisblatt zur Glaubhaftmachung 
einer bestehenden Erkrankung  

 
Sie sind zur Ausreise verpflichtet. Ich gehe davon aus, dass Sie reisefähig sind und auch einer ggf. 
notwendig werdenden zwangsweisen Aufenthaltsbeendigung gesundheitliche Gründe nicht 
entgegenstehen (§ 60a Abs. 2c Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes – AufenthG – vom 30.07.2004 (BGBl. 
I S. 1950) in der jeweils geltenden Fassung).  
 
Eine Widerlegung dieser Vermutung durch Glaubhaftmachung einer bestehenden Erkrankung kann 
nur durch unverzügliche Vorlage einer qualifizierten fachärztlichen Bescheinigung eines approbierten 
Arztes erfolgen (§ 60a Abs. 2c Satz 2, Abs. 2d Satz 1 AufenthG). Maßgeblich ist dabei das Datum der 
Ausstellung der ärztlichen Bescheinigung, das nicht länger als zwei Wochen zurückliegen darf. 
Bescheinigungen eines Arztes, der einen außerhalb seines Fachgebietes liegenden Befund attestiert, 
genügen grundsätzlich nicht. 
 
Die qualifizierte ärztliche Bescheinigung soll dabei insbesondere folgende Punkte berücksichtigen: 

 tatsächliche Umstände, auf deren Grundlage eine fachliche Beurteilung der Erkrankung und 
einhergehend der Reiseunfähigkeit erfolgte, 

 die Methode der Tatsachenerhebung, 
 die fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheitsbildes (Diagnose),  
 den lateinischen Namen oder die Klassifizierung der Erkrankung nach ICD 10 und 
 den Schweregrad der Erkrankung sowie die Folgen, die sich nach ärztlicher Beurteilung aus der 

krankheitsbedingten Situation bei einem Behandlungsabbruch voraussichtlich ergeben. 
 Wird die ärztliche Behandlung medikamentös unterstützt, muss der qualifizierten ärztlichen 

Bescheinigung zu entnehmen sein, auf welche Medikamente der Erkrankte aktuell angewiesen ist. Es 
sollten auch bekannte Alternativpräparate, wenigstens aber die Inhaltsstoffe der verordneten 
Medikamente mit ihrer international gebräuchlichen Bezeichnung benannt werden. 
 
Steht Ihrer Ausreise eine im Ausland erlittene posttraumatische Belastungsstörung entgegen, so 
müssen Sie die qualifizierte ärztliche Bescheinigung hierüber unmittelbar nach Erhalt der 
Abschiebungsandrohung bei meiner Behörde vorlegen.  
 
Bei geltend gemachter posttraumatischer Belastungsstörung ist darauf zu achten, dass die 
qualifizierte ärztliche Bescheinigung inhaltlich den von der Ärztekammer Berlin aufgestellten 
Mindestkriterien für psychiatrisch-psychologische Stellungnahmen entspricht: 

 kurze Beschreibung des Beschwerdebildes, des somatischen, psychischen oder psychosomatischen 
Befundes (anamnestische Angaben nur, soweit diese zur Sicherung und Nachvollziehbarkeit der 
Diagnose relevant sind), 

 eindeutige Diagnose(n) der Erkrankung nach ICD oder DSM, evtl. Zusatzcodierungen (z.B. akut, 
chronisch, mit verzögertem Beginn), 

 empfohlene weitere Behandlung (z.B. Psychotherapie, medikamentöse Therapie), 
 mittel- bis langfristige Prognose über den weiteren Krankheits- und Behandlungsverlauf. 

 
Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass der in einer verspätet vorgelegten qualifizierten 
ärztlichen Bescheinigung festgestellte Befund im Rahmen der Aufenthaltsbeendigung nicht mehr 
berücksichtigt werden darf. Gleiches gilt, wenn ein rechtzeitig vorgelegtes ärztliches Attest nicht den 
vorstehend genannten inhaltlichen Anforderungen entspricht sowie für den Fall, dass Sie zu einer von 
mir zum Zweck der Überprüfung Ihrer vorgetragenen Erkrankung angeordneten ärztlichen 
Untersuchung ohne zureichenden Grund nicht erscheinen. Verweigern oder unterlassen Sie es, Ihren 
Mitwirkungspflichten nach § 82 Abs. 4 Satz 1 AufenthG nachzukommen und erscheinen 
unentschuldigt nicht persönlich zu einer angeordneten ärztlichen Untersuchung zur Feststellung Ihrer 
Reisefähigkeit, können Sie zudem zur Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anordnung in 
Abschiebungshaft genommen werden (§ 62 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Abs. 3a 
Nummer 2 AufenthG; § 62 Abs. 6 AufenthG). 
 



 

- 
H

in
w

e
is

b
la

tt
  

f.
 e

rk
ra

n
k
te

 A
u
s
re

is
e
p

fl
ic

h
ti
g

e
–

 (
0

8
/2

0
1
9

) 

A
ra

b
s
ic

h
_

D
e

u
ts

c
h
 

LABO 4338c 

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 
- Ausländerbehörde - 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 
H

in
w

e
is

b
la

tt
  

f.
 e

rk
ra

n
k
te

 A
u
s
re

is
e
p

fl
ic

h
ti
g

e
–

 (
0

8
/2

0
1
9

) 

A
ra

b
s
ic

h
_

D
e

u
ts

c
h
 

LABO 4338c 

 




